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Kriterienliste 
für die gesundheitspolizeiliche Zulassung von 
Spitex-Diensten im Kanton Zug
(2010.07.30)
TEIL A: ANGABEN ZUM BETRIEB
(Selbstdeklaration)
Name des Spitex-Dienstes
     
1. Trägerschaft
Name:
     
Rechtsform:
     
Kontaktperson:
     
Adresse:
     
PLZ / Ort:
     
Telefon:
     
Fax:
     
E-Mail:
     
Internet:
     
Leistungsauftrag von:
     
2. Institution und Leitung
2.1 Angaben zum Betrieb
Name:

     
Rechtsform:
     
Adresse:
     
PLZ / Ort:
     
Telefon:
     
Fax:
     
E-Mail:
     
Internet:
     
In Betrieb seit / ab:
     
ZSR-Nr. Betrieb:
     
GLN1 (früher EAN):
     
2.2 
Geschäftsleitung
Name:
     
Vorname:
     
Ausbildung / Diplom:
     
Stellvertretung:
     
_____________________


 Global Location Number

2.3 Leitung Pflege
Name:
     
Vorname:
     
Ausbildung / Diplom:
     
Berufsausübungsbewilligung vom:
     
Stellvertretung:
     
2.4 Leitung Hauswirtschaft
Name:
     
Vorname:
     
Ausbildung / Diplom:
     
Stellvertretung:
     
Ort und Datum:

     ,      
Unterschrift der Präsidentin / des Präsidenten der Trägerschaft:
Unterschrift der Geschäftsleiterin / des Geschäftsleiters 
TEIL B: ZULASSUNGSKRITERIEN
1. Allgemeine Rechtsgrundlagen
Der Betrieb eines Spitex-Dienstes bedarf der gesundheitspolizeilichen Bewilligung der Gesundheitsdirektion (§ 26 Abs. 1 Bst. c Gesetz über das Gesundheitswesen im Kanton Zug, GesG, BGS 821.1).

Spitex-Dienste sind Leistungserbringer im Sinne der obligatorischen Krankenversicherung (Art. 35 Bst. e und Art. 38 Bundesgesetz über die Krankenversicherung, KVG, SR 832.10). Sie sind zur Abrechnung mit der obligatorischen Krankenversicherung zugelassen, wenn sie die Voraussetzungen gemäss Art. 51 Krankenversicherungsverordnung, KVV, SR 832.102, erfüllen. Eine der Voraussetzungen ist die Zulassung vom Kanton in dem sie tätig sind (Art. 51 Bst. a KVV).
Gemäss § 27 GesG erteilt die Gesundheitsdirektion die Bewilligung, wenn der Betrieb
a) den angebotenen Leistungen entsprechend eingerichtet; 

b) über das für eine fachgerechte Versorgung der Patientinnen und Patienten notwendige Personal verfügt;

c) eine geeignete Qualitätssicherung eingeführt bzw. umgesetzt hat; 

d) das fachliche Leitungspersonal bezeichnet hat, das für die Einhaltung der gesundheitspolizeilichen Vorschriften verantwortlich ist; diese Personen müssen über Bewilligungen gemäss §§ 6 ff. GesG verfügen; 

e) auf den Zeitpunkt der Betriebsaufnahme eine der Art und dem Risiko angemessene Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen hat. 
Der Regierungsrat hat gestützt auf § 27 Abs. 4 GesG die Voraussetzungen weiter detailliert (§§ 40 und 41 Gesundheitsverordnung, GesV, BGS 821.11). Danach wird die Betriebsbewilligung erteilt, wenn die je nach Leistungsart des Betriebs erforderlichen organisatorischen und infrastrukturellen Zulassungskriterien eine sorgfältige, nach den anerkannten Grundsätzen des Berufes, der Ethik und der Wirtschaftlichkeit ausgerichtete Berufsausübung gewährleisten.
2. Benötigte und einzureichende Dokumente
Die Gesundheitsdirektion überprüft die Dokumente, welche gemäss § 26 GesG und §§ 39 ff. GesV erforderlich sind. Die nachfolgend "fett" gekennzeichneten Dokumente sind zusammen mit diesem Dokument der Gesundheitsdirektion einzureichen. Die übrigen Dokumente sind zu erstellen und der Gesundheitsdirektion jederzeit zur Einsicht zur Verfügung zu halten (§ 30 GesG).
Leitbild, Betriebs- und Leistungskonzepte (§ 40 Bst. a bis b GesV)
	Kriterien
	Ja
	Nein
	Bemerkungen

	Leitbild
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	Betriebskonzept mit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	· Organigramm 
(Namen und Funktion)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	· Statuten
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	· Geschäftsreglement
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	· Unterschriftenregelung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	· Leistungsauftrag der Gemeinden
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	· Leistungsangebot für Klientinnen und Klienten
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	· Sicherstellung der ärztlichen Versorgung (Vertragsarzt)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	· Zusammenarbeit mit Angehörigen, anderen Diensten wie Kispex, Apotheke etc.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	· Medikamentenbewirtschaftung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	· Telefonische Erreichbarkeit der Geschäftsstelle für Klientinnen und Klienten
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	-
Pikettdienst für besondere Situationen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	-
Einsatzvereinbarung mit Klientinnen und Klienten
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	· Finanzierungssystem (Finanzierung des Betriebs, Gewinnverwendung, Regelung Verlustdeckung)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	· Tarifordnung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	Pflege- und Betreuungskonzepte
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	Bedarfsklärung mit von santésuisse anerkanntem Instrument
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	Dokumentation des Pflege- und Betreuungsprozesses
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	Geräte- und Hilfsmittelbeschaffung für Klientinnen und Klienten
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	Datenschutzkonzept
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     


Führungsorganisation (§ 40 Bst. b GesV)
	Kriterien
	Ja
	Nein
	Bemerkungen

	Führungsgrundsätze
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	Erbrachte pflegerische und hauswirtschaftliche Leistungen in Stunden (Vorjahr)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	Arbeitsreglement
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	Personalentwicklung, Qualifikationskonzept, Aus- Fort- und Weiterbildung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	Interne und externe Kommunikationsstruktur
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	Funktionendiagramm: Regelung der Zuständig- und Verantwortlichkeiten / Aufgaben und Kompetenzen (z. B. ausbildungsspezifische Aufgabenzuteilung, Auskunftserteilung, Regelungen bei Todesfällen)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     


Nach Zahl und beruflicher Qualifikation erforderliches Personal (§ 40 Bst. d GesV)
	Kriterien
	Ja
	Nein
	Bemerkungen

	Stellenplan mit Aufteilung nach 
Berufsgruppen, Ausbildungsniveau (Tertiär-, Sekundarstufe II mit mind. 2-jähriger Ausbildung) sowie Pflegehilfen (inkl. Sekundarstufe II mit weniger als 2 Jahren Ausbildung) und Anzahl Auszubildende, Stand 31.12. des Vorjahres
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	Stellenbeschreibungen des Leitungsteams (Gesamtleitung, fachpflegerische und betriebswirtschaftliche Leitung sowie Einsatzleitung Pflege und Hauswirtschaft)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     


Umgang mit Patientinnen und Patienten, Personal und Dritten (§ 40 Bst. h GesV)

	Kriterien
	Ja
	Nein
	Bemerkungen

	Konzept freiheitsbeschränkende Massnahmen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	Beschwerdemanagement

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	Anonymisierte Rechnung an eine Klientin / einen Klienten über die erbrachten Leistungen (Pflege und Hauswirtschaft)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     


Organisatorische Vorgaben betreffend Sicherheitssystemen sowie Schutz des Personals (§ 40 Bst. k GesV)

	Kriterien
	Ja
	Nein
	Bemerkungen

	Dispositiv für besondere und ausserordentliche Lagen (z. B. epidemische oder pandemische Erkrankungen wie Noroviren oder neue Influenzaviren)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	Sicherheitskonzept für IT
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     

	Notfalldispositiv für Einsätze bei Klienten zu 

· Vorgehen bei Unfällen

· Richtlinien bei Notfällen bei Klienten zu Hause
· Vorgehen im Brandfall
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     


Geeignete Qualitätssicherung (§ 27 Abs. 1 Bst. c GesG und § 40 Bst. b GesV)
	Kriterien
	Ja
	Nein
	Bemerkungen

	Qualitätsmanagement-Konzept
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     


Berufsausübungsbewilligungen (§ 27 Abs. 2 GesG)
	Kriterien
	Ja
	Nein
	Bemerkungen

	Berufsausübungsbewilligung der verantwortlichen Pflegefachperson und des fachlich selbstständig tätigen Personals (z. B. Physiotherapeutin)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     


Versicherungsschutz gemäss § 27 Abs. 1 Bst. e GesG)
	Kriterien
	Ja
	Nein
	Bemerkungen

	Betriebshaftpflichtversicherung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     


_______________________
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